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Vorwort

Für die Gottfried Keller-Gesellschaft in Zürich gehörtdas all-
jährliche Herbstbott mit Festvortrag und musikalischer Umrah-
mung zu den Höhepunkten des Gesellschaftsjahrs. Es wird jeweils
am letzten Sonntag des Oktobers im Zürcher Rathaus abgehalten.
Zu den neueren Gepflogenheiten gehört ein Umtrunk, der das
sonntägliche Stelldichein der rund 200 Kellerfreunde abschliesst.
Im anregenden Gedankenaustausch wird Gehörtes noch einmal
erwogen, werden Meinungen zu Keller, Literatur und Zeitgesche-
hen ausgetauscht.War es Eda Sagarras inspirierende Ansprache über
die Macht einer Mutter oder Peter Bichsels nachhaltig wirkende
Rede des Vorjahrs über Kellers zeitkritisches Alterswerk Martin
Salander, welche die beiden Präsidenten der Keller-Gesellschaft von

Zürich und Glattfelden sowie den Inhaber des KranichVerlags am
Herbstbott 2003 zusammenführten? Worte und Gedanken ent-

wickelten sich, das Gespräch konzentrierte sich aufKellers Bedeu-
tung als erster Staatsschreiber und Dichter. Besonders das erste,
1862 verfasste Bettagsmandat ist ein Dokument dichterischer
Sprachmächtigkeit. Es fügte sich nicht in das Korsett einer amt-
lichen Verlautbarung und wurde deshalb von der Zürcher Regie-
rung nicht veröffentlicht. Um so unmittelbarer spricht hier der
Dichter von der Gewissenserforschung und Besinnung aufstaats-
tragendeTugendendes Bürgers. Die nachfolgenden Bettagsmandate
verraten eher die Feder des ersten Staatsdieners Keller. Doch sind
auch sie eine wichtige Quelle für das Gedankengut des Dichters,
der hier eine Momentaufnahmedes aktuellen Zeitgeschehens mit
einer Besinnung auf die grundlegenden Tugenden des Einzelnen
für das Gemeinwohl verknüpft.



An jenem Sonntagmorgen war den drei Gesprächspartnern
bewusst, dass die Bettagsmandate trotz des zeitbedingten Kolorits
nach wie vor als Zeugnis für einen Werte setzenden AufrufAktua-
lität besitzen. Rasch kam der Gedanke einer selbständigen Neu-
ausgabe auf. Die beiden einzigen Publikationen waren 1942 in
Zürich und unmittelbar nach dem Weltkrieg in Karlsruhe auf
holzhaltigem, heute vergilbtem Papier erschienen. Natürlich sind
die Bettagsmandate auch in den Gesamtausgaben Kellers enthal-
ten, doch bliebensie sonst in der Keller-Literatur weitgehend un-
beachtet. Für die Neuausgabe war deshalb ein gehaltvolles Nach-
wort vorgesehen, das den Zürcher Brauch der Bettagsmandate
wieder in Erinnerung rufen und die Kellerschen Texte würdigen
sollte. Zur Freude der Herausgeberstellte sich Bruno Weber, Ver-
fasser zahlreicher Keller-Publikationen und Ehrenmitglied der Zür-
cher Keller-Gesellschaft, für diese Aufgabe spontan zurVerfügung.
Er legte der Edition den orthographisch modernisierten Text der
Frankfurter Keller-Ausgabe zugrunde. Die typographische Gestal-
tung der Ausgabe lag in der bewährten Hand des Buchgestalters
Willibald Voelkin. Finanzielle Unterstützung erfuhr die Publika-
tion durch die Fachstelle Kultur Kanton Zürich,die Raiffeisen Bank

Züri-Unterland und durch den Gemeinderat Glattfelden. Allen
genannten Personen undInstitutionensei für die Neuausgabe der
Bettagsmandate herzlich gedankt, auf dass sie viele Leser finde.

Gottfried Keller-Gesellschaft Zürich

Rainer Diederichs, Präsident

Stiftung Gottfried Keller-Zentrum Glattfelden
Fritz Jäggli, Präsident



Entwurf

des Mandates für den auf Sonntag den 21. Herbstmonat
festgesetzten Dank-, Buß- und Bettag.

Mitbürger!
Wir heißen auch heute die Pflicht willkommen, welche uns

auferlegt, beim Herannahen des eidgenössischen Bettages ein ge-
treuliches Wort an Euch zu richten.

Als die Eidgenossen diesen Tag einsetzten, taten sie es wohl
nicht in der Meinung, einen Gott anzurufen, der sie vor andern
Völkern begünstigen und in Recht und Unrecht, in Weisheit und

Torheit beschützen solle; und wenn sie auch, wo Er es dennoch

getan, in erkenntnisreicher Demutfür die gewaltete Gnade dank-
ten, so machten sie um so mehrdiesen Tag zu ihrem Gewissenstag,
an welchemsie das Einzelne undVergängliche dem Unendlichen
und ihr Gewissen, das in allen weltlichen Verhandlungen so oft
durch Rücksichten des nächsten Bedürfnisses, der scheinbaren

Zweckmäßigkeit, der Parteiklugheit befangen und getäuscht wird,
dem Ewigen und Unbestechlichen gegenüberstellen wollten.

Mitbürger! Wenn in ernster Feierstunde sich Jeder von Euch
fragen wird, welches ist mein innerer sittlicher Wert als einzelner
Mann, welches ist der Wert der Familie, welcher ich vorstehe, so

stellt er sich diese Fragen, zum Unterschied von den übrigen Fest-
tagen unserer Kirche, vorzugsweise mit Beziehung auf das Vater-
land undfragtsich: Habe ich mich und mein Haus so geführt, daß
ich im Stande bin, dem Ganzen zum Nutzen und zur bescheide-

nen Zierde zu gereichen, und zwar nicht in den Augen der unwis-
senden Welt, sondern in den Augen des höchsten Richters? Und
wenn sodann Alle zusammen sich fragen: «Wie stehen wir heute
da als Volk vor denVölkern und wie haben wir das Gut verwaltet,

das uns gegeben wurde?» so dürfen wir nicht mit eitlem Selbst-

7



ruhm vor den HerrnallerVölkertreten, der alles Unzureichende

durchschaut und das Glück von ehrlicher Mühewaltung, das We-
sen vom Scheine zu unterscheiden versteht.

Zwar ist unserm Volk neulich Ehre geworden bei edlen und
großenVölkern, welche das zu erringen trachten, was wir besitzen,

und unsere Absendlinge als Beispiele und Lehrer in den Hantie-
rungen nationalen Lebens gepriesen haben, und erleuchtete Staats-
gelehrte weisen schon allerwärts auf unsere Einrichtungen und
Gebräuche, als auf ein Vorbild, hin. Aber wenn auch, wie einer

unserer Redner am frohen Volksfeste es aussprach, der große Bau-
meister der Geschichte in unserem Bundesstaate nicht sowohl ein
vollgültiges Muster, als einen Versuch im Kleinen, gleichsam ein
kleines Baumodell aufgestellt hat, so kann derselbe Meister das
Modell wieder zerschlagen, sobald es ihm nicht mehr gefällt, so-
bald es seinem großen Plane nicht entspricht. Und es würde ihm
nicht mehr entsprechen von der Stunde an, da wir nicht mehr mit
männlichem Ernste vorwärts streben, unerprobte Entschlüsse schon
für Taten halten und für jede mühelose Kraftäußerung in Worten
uns mit einem Freudenfeste belohnen wollten.

Die Erfüllung unseres öffentlichen Lebens äußertsich vorzugs-
weise in der Erziehung unserer Kinder zu einem menschenwürdi-
gen Dasein, zu den höchsten Zwecken unseres Staates, und in der

Bestellung undVollziehung unserer Gesetzgebung.
Unsere Kirche wird allmählig, aber sicher in jener Reinigung

von der Willkür menschlichen Wähnens und Streitens und in je-
nemfrischen und liebevollen Anfassen derWelt fortschreiten, wel-

che ihr endlich wieder die allgemeine Macht über die Gemüter
verleihen undsie vor drohenderZersplitterung bewahren werden.
Die Angelegenheiten der Volks- wie der höheren Schule werden
nicht aufhören, der Augapfel des ZürcherischenVolkes zu bleiben
undjenerfesten Gestaltung entgegenreifen, welchejedem Mitgliede
unsers Gemeinwesens seine Lebensstellungklar, sicher und erfreu-
lich macht.



Betrachten wir aber das eilige und veränderliche Leben unserer

Gesetzgebung, wie es die Mehrzahl der eidgenössischen Stände
bewegt und vorwärts oder rückwärts treibt, sehen wir, wie der

Wechsel der Bedürfnisse und Anschauungen,die rasch folgenden
Übergänge der Zeitverhältnisse und Zustände Gesetze entstehen

und verschwindenlassen, ehe sie nur entfernt in das Bewußtsein

des Volkes gedrungensind, erfahren wir, wie jedes kleine Bedürf-
nis Veranlassung gibt, selbst an unserer so schwer erkämpften
Bundesverfassung und mit ihr an den Grundlagen des eidgenössi-
schen Lebens zu rütteln, so finden wir den Maßstab, den wir an

unsere wirkliche Reife zu legen haben und müssen uns fragen:
Sind wir ein Volk von Männern, welche zur Stunde ein Gesetz

hervorzubringen vermögen,das, in ihre Herzen gegraben,für die
Dauer von auch nur einem Jahrhundert berechnetist? Die Ant-
wort wird uns sagen, daß wir in unserer Gesamtheit noch nicht
die dazu unentbehrliche harmonische Durchbildung, Einsicht und
Beständigkeit errungen haben, noch nichtdiejenige gute Willens-
stärke und Vertragstreue, welche ein vereinbartes, einfaches, fest

umschriebenes Gesetz ohne Arg zu ertragen vermag und es in

Fleisch und Blut übergehen läßt. Wir werden damit ein Ziel vor
uns sehen, das wir erst noch zu erreichen haben, und die innere

Kraft zu erwägen, welche uns zur Stunde noch dazu mangelt,
wird eine nicht unwürdige Aufgabe des eidgenössischen Gewissens-

tages sein.

Inzwischen dürfen wir nicht ermüden, den Ausbau unserer öf-

fentlichen Einrichtungen nach Pflicht und Gewissen zu betreiben
und allein von wahrer Nächstenliebe sowie von der Achtung vor
dem Rechte beseelt, das Wehen des Geistes, der durch die Zeit

fährt, zu beobachten.

Was unsere kantonale Gesetzgebung betrifft, so dürfte es hier
der Ortsein, eines kurzen aber vielleicht folgenreichen Gesetzes
zu erwähnen, welches seit dem letzten Bettage geschaffen wurde.

Der von Euch erwählte Große Rat, liebe Mitbürger, hat mit eini-



gen wenigen Paragraphen das seit Jahrtausenden geächtete Volk
der Juden für unsern Kanton seiner alten Schranken entbunden

und wir haben keine Stimmen vernommen, die sich aus Eurer

Mitte dagegen erhoben hätten. Ihr habt Euch dadurch selbst ge-

ehrt und Ihr dürft mit diesem Gesetze, das ebensosehr von der

Menschenliebe wie aus Gründen der äußernPolitik endlich gebo-
ten war, am kommenden Bettage getrost vor den Gott der Liebe
und der Versöhnung treten. An Euch wird es sodann sein, das
geschriebene Gesetz zu einer fruchtbringenden lebendigenWahr-
heit zu machen, indem Ihr den Entfremdeten und Verfolgten auch
im gesellschaftlichen Verkehre freundlich entgegengehet und
ihrem guten Willen, wo sie solchen bezeigen, behülflich seid, ein

neues bürgerliches Leben zu beginnen.Was der verjährten Verfol-
gung und Verachtung nicht gelang, wird der Liebe gelingen; die
Starrheit dieses Volkes in Sitten und Anschauungen wird sich lö-
sen, seine Schwächen werdensich in nützliche Fähigkeiten, seine
mannigfaltigen Begabungen in Tugenden verwandeln, und Ihr
werdet eines Tages das Land bereichert habenanstatt es zu schädi-
gen, wie blinderVerfolgungsgeist es wähnt.

Gemäß der Bitte jenes reinen und unvergänglichen Gebetes:
Gib uns heut unser tägliches Brot, haben noch alle Mandate das
Land zum Dank für das Gegebene,für den Segen des Jahres, und

zu Geduld und Vertrauen in Zeiten der Sorge und des Mangels
aufgefordert.

Es ist nicht an der Zeit, heute diese Bitte zu vergessen, und
schon können wir mit der Bitte auch den Dank verbinden; denn

die Ernten standen in goldenem Segen. Aber mehr noch,als die
schweren Gewitter, welche in eilender Folge über viele Täler zo-
gen, mahntein finsterer Schatten menschlichen Unglückes, wel-
cher ungesehen und unheimlich mitten durch unsern Wohlstand
schreitet, den empfangenen Segen zu Rate zu halten und zu wa-
chen, daß uns zum Wiedergeben etwas übrig bleibe; denn noch
nie ist der Tagesfrieden so häufig aufgeschreckt worden durch den
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gewaltsamen Untergang vonVerlassenen, durchTaten derVerzweif-
lung; noch nie haben die klaren Fluten unserer Seen und Ströme
so oft die Opfer der Not in sich aufgenommen, wie in diesem
schwülen, von Festgesängen und von den Donnerschlägen des

Himmels widerhallenden Sommer.
Über das Weltmeer her dröhnt das wildeste Kriegsgetöse, das-

jenige eines mörderischen Bruderkrieges, in unsere Ohren und
berührt nicht nur allzunah die tägliche Sorge von Tausenden un-
serer Mitbürger, sondern trifft auch mit eherner Mahnung unser
vaterländisches Herz. Dort haben vor erst achtzig Jahren wahre
Weise und Helden die größte und freiste Republik der Welt
gegründet, eine Zuflucht der Bedrängten aller Länder. Die
unbeschränkteste Freiheit, die beweglichste Begabung in Verkehr
und Einrichtung, in Erfindung undArbeit aller Art, ein unermeß-
liches Gebiet zu deren Betätigung, ohne einenfreiheitfeindlichen
und mächtigen Nachbaran irgend einem Punkte der weiten Gren-
zen, sehen wir den großen blühenden Staatenbundjetzt in zwei
Teile gespalten, die sich wie zwei reißende Tiere zerfleischen. Und
welchesist die unerhörte Gewalt, die Solches bewirkt? Esist die in

Geiz verwandelte Bitte um das tägliche Brot,es ist der Streit um
Gewinn undirdischenVorteil, der unter demVorwande ökonomi-

scher Notwendigkeit die ältesten und ersten Grundzüge christli-
cher Weltanschauung verleugnet und in Strömen Blutes erstickt.

Angesichts eines solchen Schicksales werden wir, liebe Mitbür-
ger,am eidgenössischen Bettage mit der Bitte umdastägliche Brot

die Bitte vereinigen: Laß unserVaterland niemals im Streite um das
Brot, geschweige denn im Streite umVorteil und Überfluß unter-
gehen!

Wenn Ihr so das Wohl desVaterlandes und die Erhaltungseiner
Ehre und Freiheit vom Himmelerfleht, so gedenket auch derVöl-
ker, welche zur Stunde in heißem Fieberkampfe mit den Feinden

ihrer Freiheit ringen und gedenket der kranken Schwester über
dem Meere, welche so viele Euerer Brüderin ihren Reihen zählt!

TET:



Möge am 21. Herbstmonat unsere Landeskirchein ihren einfa-
chen Räumenein einfach frommes, hell gesinntesVolk vereinigen;
möge aber auch der nicht kirchlich gesinnte Bürger, im Gebrau-
che seiner Gewissensfreiheit, nicht in unruhiger Zerstreuung die-
sen Tag durchleben, sondern mitstiller Sammlung demVaterlande
seine Achtung beweisen.

Zürich den 29 August 1862

Im Auftrage des h. Regierungsrates
die Staatskanzlei:

Keller.
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Mandat

für den auf Sonntag den 20. Herbstmonatfestgesetzten Bettag

Präsident und Regierungsrat des Kantons Zürich
an die Bürger desselben

Mitbürger!
Wieder naht der vaterländische Bettag, an welchem alle Eidge-

nossen vor Gott,ihren alleinigen Herrn,treten, um ihre Gewissen

vor ihm, dem Allwissenden, zu prüfen, die Gebote des Unendli-

chen zu vernehmen und ihm für seine unwandelbare Güte zu
danken.

Möge der Tage ernster Sammlung nach der heißen Arbeit des
Sommers, wie nach dem Geräusche der nationalen Feste unserm

gesamtenVolke willkommensein, als einemVolke, welches weder

über der Arbeit, noch über der Freude die ÜbunggeistigerWach-
samkeit aus den Augen setzt. Denn wenn wir die ununterbro-
chene Bewegung des Völkerlebens und die Lage unsers teuern
Vaterlandes mitten darin überblicken, so müssen wir fühlen, daß

kein Stillstand, keine träge Ruhe des Geistes für uns möglichist,
ohne unsselbst zu verlieren.

Jenseits und diesseits der Meere brennenalte und neue Krieges-
flammen fort, Flammen des Bürgerkrieges und des Völkerhasses,
welcheals erschütternde Beispiele davon zeugen, wie nah uns noch
mitten in unserm Jahrhundert alle Gräuel der rohen Gewalttat

und Vernichtungstehen, wie schweresist, menschliche und christ-

liche Gesittung auch im Streite zu bewahren, die kostbaren Güter
der Unabhängigkeit zu erhalten und wennsie einmal verlorensind,
dieselben wieder zu erringen. Und wo wir sonst hinblicken, da
drohtaltes oder neuesVerschulden seine Sühne zu suchen und den
Frieden zu gefährden.

Unsselbst hat die Vorsehung diesen Frieden bis dahin gnädig
bewahrt. Allein der Wechsel der Bedürfnisse, die gewaltigen ma-
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teriellen Entwicklungen der Zeit, welche fortschreitend neben

jenen dunklen Kämpfen die Welt bewegen, sie durchdringen
von allen Seiten auch unser Vaterland, vielfach Segen und Leben
verleihend, aber auch vielfache Keime zu Eifer und Zwist aus-

streuend.
Hier gilt es nun, mitten imWechsel der Anforderungen zu ver-

harren im Geiste unserer Vorfahren, festzuhalten die Treue am

Bunde, die Einfachheit und Reinheit der Sitten, die Redlichkeit

der Denkart. Und diese für uns unentbehrlichen Güter, liebe Mit-

bürger, dürfen wir nichtallein im Brausen der hohen Festeswogen,
in der Entfaltung äußerer Kraft suchen, wir finden sie am sicher-

sten in der ernsten Einkehrin uns selbst und in dem Gedanken an
das Ewige und Unvergängliche, welches alles Menschenwerk und
Dasein überdauert, aber dasselbe auch erhebt underhält, so lange

es ihm bestimmtist.
Nur indem wir die göttlichen Lehren der Gerechtigkeit und

Liebe durch unser Gemeinwesen zu verwirklichen trachten, kön-

nen wir in der Stunde derVerwirrung und Gefahr auf Licht und
Schutz von oben hoffen, gleichwie nur der den Frieden zu bieten
vermag, der den Frieden selbst im Herzen trägt.

Lasset uns, liebe Mitbürger, jeder an seinem Orte nicht nach-
lassen in Übung der so nötigen Selbsterkenntnis und Selbstbe-
herrschung, welche den Mann erst zum freien Manne erhebt.
Vergeblich würden alle freien Gesetze und tot alle Rechte sein,
wenn wir unsere gefährlichsten Zwingherren, die Leidenschaften
des Neides, des Hasses, des Stolzes und die Unsitte jeglicher Art in
unserer eigenen Brust nicht zu bekämpfen vermöchten. Denn wer
der Knecht seiner eigenen Leidenschaftist, fällt zuletzt jeder Art
von Knechtschaft anheim.

Möchtenalle, welche durch Amt, Bildung oder gesellschaft-
liche Stellung dazu berufen sind, vorangehen in jener Schlicht-
heit und Gediegenheit des Lebens und Denkens, anstatt dem
entbehrenden und mühebelasteten Volke tägliche Bilder der
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Genußsucht,der Eitelkeit und gedankenlosen Zerstreuung darzu-
bieten.

Alles Edle und Großeist einfacher Art. Möge diese klare Ein-
fachheit bei aller materiellen Entwicklung unserer Zustände fort
undfort die Grundlage unsers religiösen Lebens, unserer Wissen-
schaft und Erziehung bleiben und wir werden der Einigkeit und
Genügsamkeit nicht ermangeln, welche uns schließlich zum wah-
ren Großen führt und uns zu jeder Stunde mit Dank erfüllt vor

den Herrn treten läßt, der uns mit allen seinen Werken in seiner

starken Handhält.
Dankbar müssen wir auch am Schlusse dieses Sommers zu ihm

aufblicken, da seine Sonne in ungewöhnlichem Glanze über den
Ländern stand und die unverdrossene Arbeit unsers Volkes in rei-
chem Maße belohnte. Hat auch im BeginnederJahrszeit ein schwe-
rer Gewitterzug einen Teil unserer Fluren betroffen und die schö-
nen Hoffnungen des Fleißes zerstört, so wird solche Prüfung nur
um so kräftiger unsere Bruderliebe wachrufen und uns im früchte-
prangenden Herbste daran erinnern, daß Alle für einander einste-
hen undhelfen sollen, wo es gebricht.

Mitbürger! Wir laden Euch somit ein, die kommende Bettags-
feier mit aufrichtigem Danke gegen den Geber alles Guten, mit
ernstem Sinn undfruchtbringender Reue über den Fehl, der kei-
nem unter uns mangelt, zu begehen, wie es einemVolke geziemt,
welches der Leuchte der freimachenden Lehre unsers Erlösersfol-
gend, das Panier der Freiheit voranträgt und mit demutvoller Kraft
die besondere Aufgabe erfüllt, welche die Vorsehung einemjeden
Volke gestellt und zu deren Erfüllung sie ihm die Fähigkeit nicht
versagthat.

Nur so werden wir mit Gottes Hülfe die Herren unseres Schick-
sales bleiben und allen kommenden Stürmen mit entschlossener
Ruhe entgegensehen können.

Der eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag ist auf Sonntag
den 20. Herbstmonatangesetzt und wir erwarten, daß der festliche
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Tag mit derjenigen Würde und Ruhe werde verlebt werden,
welche nicht nur das Gesetz, sondern auch die Achtung vor dem
feiernden Vaterlande gebieten.

Gegebenin unserer Ratssitzung den 1. Herbstmonat 1863.

Im Namendes Regierungsrates:

Der erste Regierungspräsident,

Dr. U. Zehnder.
Der erste Staatsschreiber,

Keller.
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Mandat

für den auf Sonntag den 15. Herbstmonatfestgesetzten Bettag

Präsident und Regierungsrat des Kantons Zürich
an die Bürger desselben

Liebe Mitbürger!
Esliegt uns die Pflicht ob, Euch die diesjährige Feier des eidge-

nössischen Dank-, Buß- und Bettages zu verkünden und Euch zu
einer würdigen Begehungdieses stillen und ernsten Festes ein-
zuladen.

Gewaltig schreitet das Schicksal, gelenkt durch Gottes Rat-
schlüsse, über die Erdteile hin und prüft die Reiche undVölkerin
ihrem Innersten. Unablässig ringt der Kampf zwischen dem Ge-
danken der Freiheit, des Friedens unter den Völkern und den

Machtbestrebungen der Herrschenden, dem Drange der Dienen-
den nach äußerem Schein. Und wie unaufhörlich dieWaagschalen
auf und nieder schwanken, weht in der einen Stunde ein Hauch

der Hoffnung durch die gärende Welt, während schon die nächste
Stunde wieder die Gemüter mit Besorgnis erfüllt undjedes ruhige
Tun verwirrt.

Eine unübersehbare Kriegsgefahr, welche vor Kurzem aber-
mals über großen Nachbarstaaten schwebte und uns verhängnis-
voll näher treten konnte, mußte, wie vor einemVorboten besserer

Tage, vor der Macht besserer Einsicht und des allgemeinen
Friedensrufes weichen. Aber die Anzeichen der Unruhe und der
Streitlust dauern fort, und auch unser kleinesVolk, welches soeben

in dem großen Wettkampfe der Arbeit rüstig mit aufgetreten ist
und nichts weiter begehrt, als dieser Arbeit fleißig obzuliegen,
leidet unter den verderblichen Stockungen der Erwerbstätigkeit,
von deren ungehemmter Entfaltung das Wohl so Vieler abhängig
ist, und essieht sich überdies gezwungen,seine friedlichen Erspar-
nisse jenen Rüstungen zu opfern, welche nötig sind, um in der
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Stunde der Entscheidung seine Unabhängigkeit verteidigen zu
können.

Unsere Unabhängigkeit aber,liebe Mitbürger! ist nichts anderes,
als die Freiheit, als Männer nach unsermWissen und Gewissen uns

einzurichten und zu leben,wie esauch unsereVäter gehalten haben.
Ihr Gewissen, ihr Bewußtsein vorzüglich auch mit Rücksicht

auf das Bestehen und Gedeihen eines unabhängigen Vaterlandes
zu reinigen undzu stärken, haben die Eidgenossen den Tag einge-
setzt, den wir zu feiern gedenken.

Wennjemals, so ist er diesmal geeignet, unsere Blicke nach oben
zu richten und dem Herrn, der unser einziger Herrist und uns bis
jetzt erhalten hat, von neuem vertrauen zu lernen.

Bitten wir ihn, daß er uns das rechte Vertrauen lehre, welches

aus dem heißen Danke für seine unwandelbare Güte hervorgeht,
mit ernster Selbstprüfung und Anstrengungaller Kräfte, welche
dem Menschenverliehensind, verbundenist und unsfähig macht,

unsere Fehltritte aufrichtig zu bereuen,jeneVergehungenaber zu
vermeiden, über welche keine Reue und Buße den gefallenen
Völkern hinweghilft.

Wennleibliches Wohlergehen das erste und nächsteist, für das
wir Gott in unserer menschlichen Schwäche zu danken pflegen,
so dürfen wir ihm aus vollem Herzen unsern Dank darbringen.
Die verderbliche Seuche, welche seit bald vier Jahrzehnten die

Länder heimsucht und zahllose Opfer verschlungenhat,ist plötz-
lich in unserer Mitte erschienen und mit der Hülfe des Allmächti-

gen, wie wir hoffen dürfen, wieder abgewendet worden, ehe sie
weitere Kreise mit Unglück und Jammer heimsuchen konnte.
So ist denn unser Land im weiten Umkreise der Länderfast das
einzige, welches seit langer Zeit, wie vor den Schrecken einer

Kriegsüberziehung, so auch vor der vollenWirkung verheerender
Todesseuchen bewahrt gebliebenist, und wir können an unserm
Heimatsherde kaum die Leiden ermessen, welchen rings um uns,

näher und ferner, die Menschheit unterworfen war undist.
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Um so ergebungsvoller sollten wir diejenigen Prüfungen, die

auch uns auferlegt sind, und manches Mißgeschick zu ertragen

wissen, das im Wechsel der Zeit und unzertrennlich vomWeltlauf

bald über diesen, bald über jenen von uns verhängtist.

Was die Sorge für des Leibes Nahrung betrifft, so haben wir

nicht minder der ewigen Vorsicht Dank zu sagen, daß sie dem

Fleiße unserer Landbebauer ihren Segen nicht vorenthalten hat.

Wenn auch da und dort eine Hoffnung nichtin Erfüllung ging, so

belohnte dafür eine Fülle anderer Erzeugnisse die verwendete Ar-

beit und wir glauben mit beruhigter Erwartung dem Abschlusse

des Erntejahres entgegensehen zu dürfen.

Möchte hiezu die Erhaltung des Weltfriedens kommen, damit

auch unser Gewerbefleiß seine Früchte tragen und tausenden von

Händenihresichere Arbeit wieder zuwenden kann.Wie aber auch

die Geschickesich erfüllen, so bitten wir den Allgütigen umdie

eine Wohltat, daß er in Zeiten der Prüfung und Not nicht den

Einen Stand gegen den Andern in Groll und Anschuldigung sich

kehren, sondern alle Stände des Volkes, wie sie sich gegenseitig

unentbehrlich sind, auch in Eintrachtsich stützen undhelfenlasse.

Ob wir auch mit dem Gefühle voller geistiger und sittlicher

Gesundheit vor den Allwissenden treten können,das, liebe Mit-

bürger! muß unsder ernste Einblick in uns selbst sagen, dem wir

vor Allem uns zu unterziehen verpflichtet sind, wenn wir keine

abgestorbenen Glieder unsers Gemeinwesens werden wollen.

Hier ist der Punkt, wo wir den Herrn um ein helles Auge und

um Kraft zur Ausrottung groberSelbstliebe, des Eigenruhmes und

Eigennutzes zu bitten haben.

Möge Gottuns die Fähigkeit verleihen, unser häusliches Leben

in Einfachheit und guter Sitte unserm öffentlichen Leben anzu-

schließen und dieses selbst einer gesunden und glücklichen Ent-

wicklung offen zu halten.
Möchte er uns hiefür ein unbefangenes und redliches Herz und

die Kraft geben, mit der Würde und Ruheeines Volkes, das der
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Freiheit gewohntist, zu raten und zu tun, was Kirche, Schule und

unser gesamtes bürgerliches Leben im stäten Fortschreiten erfor-
dern. Möchte er uns hiezu feste Gewissenhaftigkeit, Wahrhaftig-
keit und Furchtlosigkeit schenken und uns vor dem Eifer böser
Leidenschaft bewahren, der niemals gute Früchte bringt.

Könnte es uns so gelingen, auch an innern,sittlichen Eigen-
schaften, für welche uns Christus das erhabene Vorbild gibt, das
Vaterland reicher machen zu helfen, so würden wir zu seinem

Schutz eben so viel beitragen,als mit eisernen Waften.
Liebe Mitbürger! Wir bitten Euch, am kommenden Bettage im

Verein mit allen schweizerischen Brüdern Gottes undseiner un-
endlichen Liebe zu gedenken und aus dieser die eigene Liebe zu
schöpfen,die allein auch für Freie das Dasein erträglich macht.

Gegebenin unserer Ratssitzung, den 17. Augstmonat 1867.

Im Namendes Regierungsrates:

Der erste Präsident,

Dr. Ed. Suter.

Der erste Staatsschreiber,

Keller.
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Mandat

für den auf Sonntag den 17. Herbstmonatfestgesetzten Bettag

Der Regierungsrat des Kantons Zürich

an die Bürger desselben

Mitbürger!
Mitten im Vorschreiten eines verheerenden Nationalkrieges

hatten wir die letzte Einladung zur eidgenössischen Bettagsfeier

an Euch ergehenlassen. Ihr wißt, in welcher Weise die Geschicke

der Streitenden seither sich erfüllt haben und daß eine Reihe von

Ereignissen an unsern Augen vorübergezogenist, wie sie nur sel-

ten in der Weltgeschichte sich folgen.

Wieder ist der Herbst und mit ihm derTag der vaterländischen

Andacht genaht,und wir dürfen sagen, daß die furchtbaren Kämpfe,

zumTeil dicht an unseren Grenzen, sich vollzogen haben, ohne daß

die unsermVaterlande durch sie drohenden Gefahren verwirklicht

worden sind.Während wir die anstrengendenPflichten der Bewah-

rung unserer friedlichen Landesmarken übten, war es uns gleich-

zeitig vergönnt,an demWetteifer der mit uns von dem unerhörten

Schauspiel erschüttertenWeltTeil zunehmen und das fremde Elend

nach Kräften lindern zu helfen. Selbst der Übertritt einer Heeres-

masse, so zahlreich, wie sie noch nie mit Einem Schlage von Außen

her auf dem Boden unserer Heimat erschienenist, hat nur dazu

gedient, unsere öffentlichen Einrichtungen zu erproben und den

werktätigen Sinn unseres Volkes wach zu halten und zu erhöhen.

Wenn auch manches Opfer an Gesundheit und Leben dabei

gebracht werden mußte, so können wir doch nicht dankbar genug

aufblicken zum Herrn allerVölker, da er abermals uns so freund-

lich geschützt hat.
Dennochist die Lage auch unseresVaterlandes nicht mehr ganz

dieselbe, wie sie es vor diesem Kriege gewesen ist. Wiederum hat

eine jener großen Nationen, von denen wir umgeben und mit
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denen jeweilig Teile unsers Volkes stammverwandtsind, ihre Ein-
heit und damit eine kaum geahnte Machtfülle gefunden. Und
während in unserm Norden eine glänzende Kaiserkrone wieder
errichtet worden ist, wie zum Zeichen, daß Heil und Gelingen

nur von Einer Lenkerhand ausgehen können, ringt die darnieder
geworfene Nation in unsermWesten an ihremWiederaufbau; aber
auch hier, im Unglücke, handelt es sich nicht um ein Zusammen-

wirkenfreier Männer, sondern um den Namendes rettenden Füh-

rers, welcher gesucht wird. So scheint denn das republikanische
Prinzip, welches unser bürgerliches Dasein von jeher bedingt hat,
mehr zu vereinsamen,als Unterstützung zu finden. Lächelnde, wenn

auch unberufene Stimmenlassen sich hören: was willst du kleines
Volk noch zwischen diesen großen Völkerkörpern und Völker-
schicksalen mit deiner Freiheit und Selbstbestimmung?

Wie zur Antwort auf solche Fragen haben in unserer Mitte
Szenen der Gewalttat und Rechtsverletzung stattgefunden, wel-
che den Urteilsspruch des Strafrichters erforderlich machten, das
glückliche Gefühl bewahrten Friedens und gesicherter Ordnung
weithin getrübt, unsern Ruf gefährdet haben.

So einstimmig die betreffenden Vorgänge verurteilt wurden,
mochten sie doch nicht ganz fremdsein einer gewissen Scheu und
Furcht, welche dem Neuen und in seinen Folgen noch Unge-
kannten gegenüber manches Gemüt beschlich, und Angesichts
solcher Stimmungen schien die Frage nicht unberechtigt: sollte
unser Vaterland die neuentstandenen Machtverhältnisse wirklich
nicht zu ertragen, ihnen nicht in’s Auge zu schauen vermögen?

Mitbürger! Als unsereVorfahren den eidgenössischen Bettag ein-
setzten, taten sie es im Geiste jener größern Glaubenseinheit, wel-
che über den Konfessionen steht, um die ewige Weltordnung für
das Vaterland anzurufen undausihr die Gesetze abzuleiten, die sie

sich gaben, aus ihr das Vertrauen in den Fortbestand ihrer Unab-
hängigkeit zu schöpfen. Diese Quelle der Kraft und Wohlfahrtist
uns nicht verschlossen. Demütigen wir uns vor Gott, so werden
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wir vor den Menschenbestehen! Erforschen wir seinenWillen aus

den Geschicken, welche er den Großen und Mächtigen bereitet,

wenn sie die Wege ihrer Willkür wandeln, und lernen wir immer

mehraller eigenenWillkür entsagen! Meiden wir den Schall leerer

Worte und den Scheingenuß, und suchen wir immer mehr die

Ruhe und den Frieden fruchtbringender Arbeit undPflichterfül-

lung, so werden wir auchstets die Liebe und die Mittel zum wah-

ren Fortschritte bewahren und äufnen, welcher keine Feinde, son-

dern Freunde erweckt und die von denVätern errungene Unab-

hängigkeit erhält, so lange wir ihrer wertsind!

Liebe Mitbürger! Leicht erkennen wir an unserm Nächsten,ob

er sich vonVorurteilen und Eigensuchtzu befreien und entschlos-

senen Anteil an der notwendigen gemeinsamen Arbeit des Fort-

schrittes zu nehmen im Standesei. Schwererist es, die Fähigkeit

und den guten oder bösenWillen hiezu in uns selbst zu erkennen.

Trennen wir daher nicht den Staatsbürger,der sich oft an erfüllter

Form genügen läßt, vom vollen und ganzen Menschen, welcher,

mitten in der Gemeinschaft, einsam und verantwortlich der göttli-

chenWeltordnung gegenübersteht! Steigen wir hinab in die Grund-

tiefen unseres persönlichen Gewissens und schaffen wir uns dort

die wahre Heimat, so werden wir ohne Neid und ohne Furcht auf

fremde Größe und in die Zukunft blicken können.

In diesem Sinne möchten wir Euch zur würdigen Begehung

der diesjährigen Feier des eidgenössischen Dank-, Buß- und Bet-

tages einladen.

Gegebenin unserer Ratssitzung, den 29. Augstmonat 1871.

Im Namendes Regierungsrates:
Der Präsident,

Sieber.

DerStaatsschreiber,

Keller.
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Mandat

für den auf Sonntag den 15. Herbstmonatfestgesetzten Bettag

Der Regierungsrat des Kantons Zürich
an die Bürger desselben

Mitbürger!

Esliegt uns wiederdie Pflicht ob, die Feier des eidgenössischen
Dank-, Buß- und Bettages zu verkünden, welcher auf Sonntag
den 15. Herbstmonatfestgesetztist.

Im Frieden sind wir zur herbstlichen Wendung des Jahres ge-
langt, und die Völker erfreuen sich desselben, nach so vielfachen
undschrecklichen Stürmen,soweit wir zu blicken vermögen,dies-
und jenseits der Meere.

In der Stille dieses Friedens erntet der Landmann den Segen
der Scholle, den Lohn seiner Mühe,waltet der erhöhte Gewerbsfleiß

und wandern aufallen Straßen die geschaffenen Güter. Und wenn
über eine billige Ausgleichung der Arbeitswerte auch bei uns oft
Eifer und Sorge entstehen, so wird der Menschenfreundnicht darob

erschrecken, so lange dieser Eifer und diese Sorge von den guten
Geistern des Friedens und der Gerechtigkeit bewacht und vorlei-

denschaftlicher Selbstzerstörung bewahrt werden.
Den vaterländischen Festen, welche das Schweizervolk in den

eben entschwundenen Sommertagenfeierte, gingen Monate ern-
ster sittlicher Arbeit voraus. Wir hatten uns auf den Gebieten der
eidgenössischen wie der kantonalen Gesetzgebung über wichtige
Lebensfragen zu entscheiden, und beim Ringen um den Entscheid
empfanden wir, wie schwer diese Arbeit und wie groß unsereVer-
antwortlichkeitist. In Bundessachen handelte es sich um neueFest-
stellung der Bedingungen, unter welchen wir die zukünftigeWohl-
fahrt und Unabhängigkeit des gemeinsamenVaterlandes glauben
sichern zu müssen, soweit es menschlichem Können vergönntist;

auf kantonalem Boden galt es hauptsächlich der großen Frage der
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Jugenderziehung, der Volksbildung, deren grundsätzliche Weiter-

entwicklung sich dasVolk selbst zur Aufgabe gesetzt hatte.Aufbei-

den Gebieten wurden nach langer Vorbereitung die Vorlagen der

Landesvertretungen verworfen. Dort stand unser zürcherischesVolk

bei den Zustimmenden, hier verwarf es mit großer Mehrheit. Bei

diesen Entscheidungen wurden unsere moralischen Eigenschaften

im guten und nicht guten Sinnevielfältig erregt. Jetzt aber stehen

wir vor demWiederbeginn der ganzen Arbeit.

Welche Weihestunden wären nun geeigneter, das Samenkorn

eines reinenWillens undeines erneutenVertrauens zu wecken und

reifen zu lassen, als die ernsten Stunden, welche der nahende Tag

religiöser Erhebung undstiller Selbstprüfung uns bietet?Wird nicht

der gemeinsame Aufblick alles Volkes zur ewigen Feste der göttli-

chen Weltordnung auch den Blick auf die irdische Heimat klarer

werden und in erhöhter Hingebungleuchten lassen?

In der Republik soll das Gesetz der oberste sichtbare Herr und

die hauptsächlichste Quelle des Fortschrittes und der Landes-

wohlfahrt sein, die nicht von Gunst und Gutfinden Einzelner ab-

hängen kann.Vor dem Erhalter derWelt stehenalleVölker in glei-

chen Rechten; keinem vergönnt er seine besondere Vorsehung,

und er läßt keines ungeahndet in Trägheit und Finsternis verhar-

ren. Nur ein lebendigesVolk macht lebensfähige Gesetze.Trachten

wir daher fort und fort, unser Leben zu erneuen, und erflehen wir

vom Allerhöchsten hiezu die Kraft!
Verbannen wiralle Unruhe des Gemütes und dasJagen nach dem

Nichtigen! Entsagen wir der Eitelkeit, und wenn wir, wie so oft,uns

vornehmen, den Selbstruhm aufzugeben, so wollen wir nicht im

gleichen Augenblicke uns wieder rühmen oder denjenigen hassen,

der uns nicht immer nach unseremWunsche zu rühmenbereitist!

Pflegen wir alle Gaben, die uns verliehen sind, mit rüstiger Ar-

beit, um für uns und unsere Kinder zu sorgen und dem Nächsten

hülfreich sein zu können;aber fliehen wir den Ruf schnöder Ge-

winnsucht und eines um denVorteil haderndenVolkes!
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Möge eine gleichmäßige Lust zur Pflichterfüllung mehr und
mehralles Volk erwärmen als der wahre Lebenserhalter!

Mögendie Diener des göttlichen Wortes unentwegtihren Ge-
meinden vorleuchten in Übungchristlicher Liebe, in Klarheit und
Bescheidenheit des Herzens; denn die Unbescheidenheit ist die

Mutter der Unduldsamkeit.
Mögen die Männer der Schule mit wachsender Liebe zu ihrem

Berufe ausharren und das Kleinste mit der größten Treue verwal-
ten, damit die zarten Keime des Guten haften und gedeihen!

Mögen Alle, denen die öffentlichen Geschäfte in Staat und
Gemeinde übertragensind, ihres Amtes mit strenger Gewissenhaf-
tigkeit und Gerechtigkeit warten und,fern jeglicher Überhebung,
in Einfachheit der Sitten vorangehen!

Und möchtenin der Liebe zur einfachen guten Sitte derVäter
namentlich auch Jene erstarken, denen der Besitz äußerer Glücks-
güter in reichem Maße zu Teil wird, damit den vom GlückeVerlas-
senen und in der Not des Lebens Schmachtendendie Entbehrung
nicht erschwert und die bittere Mißgunst fern gehalten werde!

Neigen wir uns nun Alle vor dem Herrn als ein Volk, das fähig
ist des Dankesfür Alles, was Er bisher an unsgetan,fähig der Reue
für seine begangenen Fehler und Mißtritte, an denen es Keinem
unter uns mangelt, und fähig endlich desfestenVertrauens aufver-
diente Hülfe, so dürfen wir hoffen, daß Gott, der Herr, unser teu-

res Vaterland ferner schützen und uns unter denVölkern bestehen
lassen werde!

Gegebenin unserer Ratssitzung den 27. Augstmonat1872.

Im Namen des Regierungsrates:

DerVizepräsident,
Ziegler.

Der Staatsschreiber,

Keller.
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Mandat
für den auf Sonntag den 15. Herbftnonat Feiigejegten

»ellag.
Der Kegierungsrath des Kanlons Zürich an die Bürger desfelben.
 

Mitbürger!

68 liegt ws wieder die Pflicht ob, die Feier des eibgenöjfifeben Danf:, Buhsund Verlages zu verfünden, welcher auf Sonntag den 15. Hecbjt-

monat fejtgejegt üt.
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In der Stille diefes Friedens erntet der &andmanden Segen der Scholle, den Kohn feiner Mühe, waltet der erböhte Gewerbofleiß und

wandern auf allen Straßen die 'gefchaffenen Güter. Und wenn über. eine billige Ausgleihung der Mrbeitstwertge ad bei uns oft Gifer und Sorge

entjtehen, jo wird der Menjchenfreund nicht darob erjcreen, jo fange bieier Gifer und diefe Sorge von den guten Gelitern Des Sriedend und der

GSerechtigfeit bavadr und vor feidenfehaftlicher Selbitseritörung bewahrt werden.

Den vaterländiichen Beflen, welde das Schweizervolt in deu. eben entiehrwundenen Sommertagenfeirzte, gingen Vionate erniter Nttlicer Arbeit

voraus. Mir batten uns auf den Gchieten der eidgenöjfiichen wie der fantonalen Gejetgebung über wichtige Lebensfragen zu entjeeiden, und beim
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Miederbegin der ganzen Arbeit.
%

Welche Weibeftunden wären um geeigneter, das Saamenforn eines reinen Willens und eines erneuten Vertrauens zu werten ud reifen zu

faffen, ald die ernften Stunden, welde ber nadennde Tay religiöfer Erbebung und ftiller Selbftprüfung ung bietet? Wird nicht der genteinfisme

Aufblict alles Volkes zur ewigen Mefte der görtlichen Meltordnung auch den Dit auf die irdijche Heimat flarer werden und in erhöbter Hingebung

feuchten Tafjen?

In der NRepubfif joll das Gejeg der obexfte fihtbare Herr nd die hauptfählichfte Duslle des Fortfehritted und der Yandeswohlfahrt jein, die

nichr von Gumit umd. Gutfinden Gingelner abhängen famt. Bor dem Grhalter der Welt ftehen alle Völfer in gleichen Mechten; feinen dergönnt er

feine befondere Vorfebung, md er läßt Feines imgeabndet in Trägbeit und Finjterniß verbarren. Nur ein Tebendiges Volt macht lebensfähige Seiehe.

Trachten wir daher fort und fort, unfer Keben zu eriteuen, nd erfleben wir von Allerhöchiten biezw die Kraft! R

Verbannen wir alle Unrube des Gemüthes ud das Jagen nadı den Nichtigen! Entfagen wir der Gitelfeit, und tern wir, wie jo oft, und

vornehmen, den Selbitrubn aufzugeben, jo wollen wir nit: im gleichen Augenblide uns wieder rühnıen oder denjenigen hafjen, der und nicht immer

nach unferen Munjche zu rübmenbereit ijt!

pflegen wir alle Gaben, die ung verliehen jind, mit rüftiger Arbeit, um für uns und unfere Kinder zu Jorgen und dent Nächten büffreich fein

zu fönnen; aber fliehen wir den Muf jdnörer Gawinnfucht und eines un ben Vortbeil hadernden Volkes!

Möge eine gleichmäßige Luft zur Pflichrerfüllung mehr und mehr alles Volt erwärmen als der wahre Lebenserbalter!

Mögen die Diener des göttlichen Wortes ımentiwegt ihren Gemeinden vorfuchten in Uebung critlicher Liebe, it Klardeit und Vejcheidenbeit

des Herzens; denn die Unbejcheidenbeit ift dic Mutter der Unpulvianteit,

Mögen die Männer der Schule mit wechjender Licbe zu ihrem Bere ausbarren und das Ktleinjte mit der gröhten Treue verwalten, damit ,

die zarten Keime des Guten haften nnd. gebeiben! = -

Mögen Alle, denen die öffentlichen Orihäfte in Staat und GemeindeAbertragen find, ihres Anıtes mit jtrenger Ocwifienbaftigteit und ‚Gerechtigkeit

warten und, fern jeglicher Meberhebung, in Einfachheit der Sitten vorangeben!

And möchten in der Liebe zur einfachen guten Eitte der Väter namentlich auch Jene erftarfen, denen der Bejis duferer Gtüdsqüter in reichen

Mafe zu Theil wird, damit den vom Güde Verlaifenen und in der Noth des Lebens Schmachtenden die Enthebrung nicht erfehwert und bie bittere

Mißgunit fern gehalten werde!

Neigen wir und um Alle vor dem Hern als ein Volt, das jübig ift des Danfes für Alles, was Gr bisher an ung gethan, fähig der Neue

für feine begangenen Febfer und Miiftritte, an denen es Keinen unter ums mangelt, md fäbig endlich des fejten Vertrauens auf verdiente Hüffe, jo

dürfen wir hoffen, dap Gott, der Herr, unjer thenres Vaterland ferner jebigen und ung unter den Wölfern bejteben Lajjen werde!

Gegeben in unferer Ratbsfigung den 27. Auguit 1872,

 

Im Hamen des Ürgierungsralhes:
Der Vic Präfibent,

3iegler.
Der Siastaldsilber,

Keller.



Nachwort

Jedenfalls kann oft die Mühe, die sich ein Redner oder Poet

zur Gestaltung seiner Gedanken gibt, als der beste Maßstabfür seinen wirklichen

Patriotismus angesehen werden.

Gottfried Keller, Die Schützenfeste, in: ZürcherIntelligenzblatt, 9.9.1861.

Gottfried Keller (1819-1890), der Autor des 1854/55 publizierten Ro-

mans Dergrüne Heinrich, verfasste in seiner Eigenschaft als Staatsschreiber des

Kantons Zürich, während seiner Amtszeit von 1861 bis 1876, die Man-

date des Regierungsrats zum Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag der

Jahre 1862, 1863, 1867, 1871 und 1872. Innerhalb enger Traditionslinien ge-

staltete er eine persönliche Botschaft: Es geht um die alten Tugenden der

Gewissenhaftigkeit, Bescheidenheit und Toleranz, um Gerechtigkeit, Selbst-

erkenntnis und Selbstsorge. So blieben die Amtlichen Kundmachungenals

Manifestation seiner goldenen Feder überihre Tage hinaus denkwürdig.

Der Bettag (dies supplicationis) war ursprünglich ein Tag der Busse (grie-

chisch metanoia «Umsinnung, Besserung, lateinisch poenitentia «Reue»): Tag

der inneren Umkehr und Neuorientierung des Individuums oder der Ge-

meinschaft, wodurch das immer wieder getrübte Verhältnis zu Gott, dem

höchsten Wesen in der Unendlichkeit, Schöpfer und Offenbarer der Seins-

fülle, im Anrufdurch ein Schuldbekenntnis entstört werdensollte. Busszeiten,

die von einer Obrigkeit an- und imJahreslaufeingeordnet werden,sind allen

Religionen gemeinsam. Die christlichen Busstage wurzeln in den Fasten-

tagen desJudentums. Bei dem vom3.Jahrhundert an begangenen Quatember-

fasten,jeweils drei Busstagen zu BeginndervierJahreszeiten, wurde auch für

die Gaben der Natur als Gnadenerweis Gottes der Dank erbracht. Die Re-

formatoren übernahmen diesen Brauch, um den Zusammenhalt in Notzei-

ten zu stärken. So wurden evangelische Buss- und Bettage in Strassburg 1532

angesichts der Türkengefahr, in Basel 1541 monatlich zur AbwehrderPest, in

Zürich 1571 wöchentlich wegen derTeuerung gehalten. In Zürich blieb seit-
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dem der Dienstag jahrhundertelang die Lokalzeit für Bettage. Hier wurde

1619 auch ein erster gemeinsamer Fasten- und Bettag der reformierten

Orte gefeiert. 1639 beschloss die evangelische Tagsatzung, den Bettag der

reformierten Orte alljährlich durchzuführen. Seit 1796 gilt für beide Kon-

fessionen derselbe Dank-, Buss- und Bettag, seit 1832 ist er für die ganze

Eidgenossenschaft auf den 3. Sonntag im Septemberfestgelegt.

Der jährliche Bettag wurde im Kanton Zürich bis 1872 von der weltli-

chen Regierung jeweils Ende August durch ein von ihr verfasstes Mandat

proklamiert, dieses rechtzeitig im Amtsblatt publiziert, als Plakat in allen

Gemeinden an den dafür bestimmten Stellen öffentlich angeschlagen und

am ı. Sonntag im September in allen Kirchen durch die Pfarrer von der

Kanzel verlesen. Darin wurde der orthodoxe Geist des Gehorsams nicht nur

in Bezug auf Gott beschworen,sondern auch gegenüberder Obrigkeit ver-

fügt. Das wiederkehrende, immergleiche rhetorische Schema war vorgege-

ben: Erst Dank, dann Busse, endlich Gebet.Als beständige Inhalte dienten der

sorgenvolle Blick auf die Weltlage rings um das Vaterland, gemessen an ihrer

Bedrohlichkeit, mit Gefühlen der Genugtuung für die Erhaltung des Frie-

dens, ein Rückblick auf Naturkatastrophen und Erntewetter, Bemerkungen

zu Arbeit und Verdienst, die Aufforderung zur Pflichttreue mit Schuldbe-

kenntnis von jedem Einzelnen zur Bewahrung unserer Freiheit in republi-

kanischer Gesinnung,schliesslich ein obligater Hinweis auf die Worte des

Evangeliums mit Einladung zu Andacht und Gebet - in wechselnder Ge-

wichtung eine patriarchalisch-patriotische Mahnung zur Selbsteinkehr.

Allerdings trat Gott im Laufdes 19.Jahrhunderts immer weniger strafend,

immer gnädiger in Erscheinung, was rechtgläubigen, frommen Gemütern

auf dem Land immer weniger behagen mochte. Die Entfremdung von Kir-

che undStaat vollzog sich auchin den regierenden Köpfen allmählich, bevor

sie faktisch wirksam werdensollte.Am 30. August 1872 beschloss der Regie-

rungsrat, in der Ära der Demokraten, künftig «vom Erlass eines Bettagsmandates

Umgang zu nehmen», worauf der Kirchenrat am 8. Dezember1873 sich be-

reit erklärte, die Regie der Bettagsfeier zu übernehmen (Schaufelberger 1920,

S.112). Das am 27. August verabschiedete und im Amtsblatt vom 3. Septem-

ber 1872 proklamierte Mandat warderletzte regierungsrätliche Erlass zum

Bettag.

Keller selbst, der letzte Mandatsverfasser, hat auf den Zwiespalt deutlich

hingewiesen. Das Mandat von 1871 — sein Werk — war bereits am 8. Septem-
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ber, vor der Verlesung, in der Zürcherischen Freitagszeitung von Heinrich

Lang (1826-1876), dem freisinnigen Pfarrer und führenden Vertreter der

modernen, vom biblischen Glauben wegführenden Reformtheologie, mit

einer gewissen Berechtigung wegen der nichtleichtverständlichen Sprache

herabgewürdigt und «dieses ganz verfehlte Produkt, wer auch sein Urheber

sei», als einer demokratischen Regierung unangemessen missbilligt worden:

«Etwas Verzwickteres, Geschraubteres, Schwülstigeres ist noch keiner

regierungsrätlichen Feder entflossen. Der einfache, natürliche Gedanke auf

haushohenStelzen!» Der Urheber schwieg zunächst, lüftete aber anlässlich

einer anderen Anschuldigung, durch sein anonymes Eingesandt in der Neuen

Zürcher Zeitung vom 30. September 1879, beiläufig den Schleier über das

Missvergnügen und Ende der Bettagsmandate:

«Einige Jahre früher hatte der amSt. Peter in Zürich predigende Pfarrer

Heinrich Lang in der <Zürch. Freitagszeitung» ein von der Regierungerlas-

senes Bettagsmandatals unpassend angegriffen, welches der Autor der «Leute

von Seldwyl»in seiner damaligenStellung als zürcherischerStaatsschreiber auf-

tragsgemäss abgefasst hatte, gleich einigen schon früher erschienenen Akten-

stücken dieser Art. So oft nämlich kein Jdeitender Staatsmann» in der Behörde

sass, der die Lust verspürte, seinen Stil an der besagten Kundgebung zu versu-

chen, so wurde die Sache eben kurzweg der Staatskanzlei übertragen. Esfiel

dem Staatsschreiber nicht im Traum ein, den kleinen Angriff Lang’s übel zu

nehmen. Man wusste von vornherein, dass die Mandate bei den Geistlichen,

die sie von den Kanzeln zu verlesen gezwungen waren,sich keiner grossen

Beliebtheit erfreuten und zwar aus einem natürlichen Grunde. [...] Dass das

Mandat nicht im gesalbten Kanzelton geschrieben war, kann manjetzt noch

im Amtsblatt 1871 nachsehen. G. Keller hat im Gegenteil und zwar schon vor

1869 die strengkonfessionelle Spracheaus denjenigen Entwürfen verbannt, die

ihmebenfür fragliche Kundmachungen übertragen wurden und da durch den

Verlust der diesfälligen Gemeinplätze die Redaktion allerdings schwieriger

wurde, so wardas vielleicht mit ein Grund,dass die Regierung den Erlass von

Bettagsmandaten ganz aufgab und von andern Kantonensogleich nachgeahmt

ward.» Die angesprochenen, unkonfessionellen Aktenstücke vor 1869 — dem

Jahr des Machtwechsels in der Staatsordnung von den grossbürgerlichen

Liberalen im «System» Alfred Eschers zur sozialpolitisch fortschrittlichen

Demokratischen Bewegung — waren bloss zwei, jene von 1867 und 1863

(den ungedruckten Entwurfvon 1862 nicht mitgezählt). Das Delegieren der
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«Gemeinplätze» des Regierungsrats an die Staatskanzlei geschah «kurzweg»

zweifellos nur zu Kellers Zeit, als mit ihm ein Wortmächtiger zurVerfügung

stand. Die beiden damaligen Staatsschreiber, der leitende erste und derstell-

vertretende zweite,waren Subalternbeamte, zwar hochgestellt,beeidigt undim

Amtskleid, doch ohne Freiraum für Eigeninitiative.

Als nun der beamtete Schriftsteller am 23. August 1862 — kaum ein Jahr

nachseiner am 14. September 1861 nur vorläufig,erst jetzt am 18.Juni defini-

tiv für die Amtsdauervon vierJahren erfolgtenWahl zum ersten Staatsschreiber

— den ermunternden regierungsrätlichen Auftrag für das diesjährige, sonst im

Kollegium hervorgebrachte Bettagsmandaterhielt, nahm er, um sich einzu-

stimmen, Einblick in die zwei, drei letzten Kundmachungen:Jene religiös-

exaltierten von 1859 und 1861, beide unterzeichnetundvielleicht auch verfasst

vom Regierungspräsidenten Ulrich Zehnder (1798-1877), dem alten libera-

len Staatsmann und Philanthrop, und dieses imVergleich sachlich-nüchterne

von 1860, unterzeichnet undvielleicht auch verfasst von seinem Freund und

GönnerJakob Dubs (1822-1879), dem überragendenJuristen,jetzt Bundes-

rat. Dort, bei Zehnder, wird Gott «Herr der Welten» und «Hort unsers Lan-

des», der «Ewige» und «himmlische Lenker der Schicksale», der «Allgütige»

und «Allmächtige», ja «unendliche Urquell aller Dinge» und «himmlische

Geber alles Guten» genannt und überschwenglich «unseres kindlichen Ver-

hältnisses zu Gott» gedacht. Hier, bei Dubs, begegnen wir «Gottes Güte» und

der «Fülle seiner Allmacht», fühlen die «Segnungen» und «das Auge dessen,

der insVerborgenesieht, treten vor seinen «Altar», um «nach dem Evangeli-

umseines Sohnes» zu leben.

Und nun,bei Keller, im Entwurfvon 1862 nichts von alledem. Das Man-

dat beginnt mit Überlegungen und Grundsätzen zur Busse, welche mehrals

die Hälfte des überdehnten Inhalts beanspruchen: «Sind wir ein Volk von

Männern, welche zur Stunde ein Gesetz hervorzubringen vermögen, das, in

ihre Herzen gegraben,für die Dauer von auch nur einem Jahrhundert be-

rechnetist?» Dem folgen Gedanken zur Nächstenliebe mit ausdrücklichem

Hinweis auf das bahnbrechende Gesetz betreffend die Rechtsverhältnisse der

Juden vom 3. März 1862, welches die bürgerrechtliche Diskriminierung der

Juden im Kanton Zürich aufhob, endlich der Dank, «denn die Ernten stan-

den in goldenem Segen», dann erst ein Seitenblick auf den amerikanischen

Sezessionskrieg und Einblick aufdas «Wohl desVaterlandes», wofür «auch der

nicht kirchlich gesinnte Bürger, im Gebraucheseiner Gewissensfreiheit», die
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Andacht erbringen möge. Der neue Staatsschreiber verkündetnicht einfach

Gott, sondern «einen Gott» als den «Unendlichen», den «Ewigen und Unbe-

stechlichen» zwar mit «den Augen des höchsten Richters, doch als «den

Gott der Liebe und der Versöhnung». Und er wagt sich vorzustellen, dass

dieser «grosse Baumeister der Geschichte» den noch jungen Bundesstaat,

«gleichsam ein kleines Baumodell», auch «wieder zerschlagen» könne,

«sobald es ihm nicht mehrgefällw, und erklärt auch drastisch, wann dies der

Fall wäre.

Ein solch ernster, persönlicher, ganz unkonventioneller Mahnruf konnte

im Kollegium der Regierungsräte nicht gefallen wollen, zumal dessen der-

zeitiger Präsident, Oberst und Nationalrat Paul Karl Eduard Ziegler (1800-

1882) — nachmals Schwiegervater Conrad Ferdinand Meyers —, Patrizier und

als Militärdirektor ein sehr staatsbewusster Zeitgenosse war. Kellers Manu-

skript wurde erst 1893 von Jakob Baechtold veröffentlicht. Ziegler beauf-

tragte den neuen Erziehungsdirektor Heinrich Eduard Suter (1820-1891),

einen erst 1861 in die Regierung gewählten Juristen, das richtige Mandat

zum Tag der Besinnung im gewohnten Ton zu halten, mit Lob und Dank,

Busse, Gebet. Der Druckist aber nicht von diesem, sondern von Ziegler und

vom ebenfalls 1861 zum zweiten Staatsschreiber gewählten Juristen Johannes

Bosshardt (1828-1898), vormals Polizeisekretär, unterzeichnet.Vom grossen

Baumeister, der das kleine Baumodell Schweiz zerschlagen könnte, von der

Judenemanzipation und vom nicht kirchlich gesinnten Bürgerist natürlich

da nicht mehr die Rede — bloss nochsibyllinisch, dass «die bürgerliche Ent-

wicklung gefördert» wordensei.

Kellers nächster Entwurf für 1863 wurde vom Regierungspräsidenten

Zehnder genehmigt und unterzeichnet, nachdem der nun disziplinierte

Staatsschreiber, wie seine Protokollnotizen von den Sitzungen des Regie-

rungsrats am 29. August und I. September erweisen, im Politischen «weniger

bestimmte Urtheile» formuliert und stilistisch «Wildheit geändert» hatte.

Die Zürcher Eidgenossen sehen jetzt wieder «ihren alleinigen Herrn» und

«Geberalles Guten», der «uns mit allen seinenWerkenin seiner starken Hand

hält». Dabeiflicht aber der Dichter Wendungenein, wie sie keinem der da-

maligen Regierungspräsidenten eingefallen wären, erhofft «die Redlichkeit

der Denkart» auch «im Brausen der hohen Festeswogen», benenntalle üblen

Leidenschaften als «unsere gefährlichsten Zwingherren», wogegen «Schlicht-

heit und Gediegenheit des Lebens und Denkens» anzustreben sind, spricht

37



von der Selbstbeherrschung dessen, «der den Frieden selbst im Herzenträg®,

und vom «früchteprangenden Herbste», gipfelnd in einem Satz, der jene

Schlüsselstelle im Grünen Heinrich, 3. Band 1. Kapitel, wo «alles richtige Be-

streben aufVereinfachung, Zurückführung und Vereinigung des scheinbar

Getrennten und Verschiedenen auf Einen Lebensgrund» als das Wesen der

Kunst definiert wird, lapidar zusammenfasst: «Alles Edle und Grosseist ein-

facher Art.»

Damit sind wir, trotz Anruf von «Gottes Hülfe», von jenem «gesalbten

Kanzelton» weit entfernt, den Keller 1879 (post festum) noch zu rügen hatte.

Die drei folgenden Mandate wurden wiederum von den Regierungspräsi-

denten Zehnder (1864, 1865) und Ziegler (1866) unterzeichnet, das erste von

Bosshardt, die beidenletzteren von Kellerals Staatsschreiber mitunterzeich-

net. Sie bleiben dem vorgegebenen Schema verpflichtet, mit Sicherheit ist

keines von Keller verfasst. Die ersteren tragen — immer nach Massgabe des-

sen, wie Gott apostrophiert erscheint —- Zehnders Gepräge, das letztere zeigt

möglicherweise Zieglers Diktion.

Erst 1867 kam wieder ein unpathetisches, persönlich mahnendes Mandat

zutage, das aus dem Ringen zwischen dem Staatsschreiber und seinem Re-

gierungspräsidenten, dieses Mal Erziehungsdirektor Suter, hervorging. Die

Sprache des Dichtersist gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts präsent, wo

vom Schicksal und «den Machtbestrebungen der Herrschenden» geredet wird,

und später von der Selbstprüfung, die «uns fähig macht, unsere Fehltritte

aufrichtig zu bereuen, jene Vergehungen aber zu vermeiden, über welche

keine Reue und Busse den gefallenen Völkern hinweghilfi», oder am Ende,

«wo wir den Herrn um ein helles Auge und umKraft zur Ausrottung grober

Selbstliebe, des Eigenruhmes und Eigennutzes zu bitten haben», und weiter-

hin «uns vor dem Eifer böser Leidenschaft bewahren, der niemals gute Früchte

bringb.Auffallend bleibt, wie das Offensichtliche nicht ausdrücklich bezeichnet

werden darf, sondern verrätselnd zu umschreibenist. Die «unübersehbare

Kriegsgefahr» bezieht sich auf den Streit zwischen Preussen und Frankreich

über das Grossherzogtum Luxemburg, beim «grossenWettkampfe derArbeit»

ist an die damals vierte Weltausstellung in Paris zu denken, bei genen

Rüstungen» vermutlich an die von der Bundesversammlung im Juli 1866

beschlossene Neubewaffnung der Armee mit ihren Folgen. Für «die verderb-

liche Seuche» steht die Choleraepidemie, welche im Kanton 499 Todesopfer,

davon 136 in der Stadt Zürich, gefordert hat, und für «diejenigen Prüfungen,
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die auch uns auferlegt sind», kann der Leser seine eigenen Anfechtungen

einsetzen.

Die folgenden drei Mandate von 1868, 1869 und 1870 sind nicht von

Keller verfasst, die letzteren von ihm und ersteres von Bosshardt nur mitun-

terzeichnet. Ihre Autoren waren vermutlich die jeweils unterzeichnenden

Regierungspräsidenten: Polizeidirektor Johann Jakob Treichler (1822-1906),

einst Sozialreformer, ein linker Liberaler, damals auch Nationalrat und ab

1872 Rechtsprofessor an beiden Zürcher Hochschulen, Militärdirektor Oberst

Johann Jakob Scherer (1825-1878), einziges noch amtierendes Mitglied der

1869 abgelösten liberalen Regierung, nun Führer der Demokraten und

Nationalrat, ab 1872 Bundesrat, und Finanzdirektor Gottlieb Ziegler (1828-

1898) von Winterthur, hervorragender Demokrat, vormals Pfarrer in Eglisau

und Gymnasiallehrer für Religion und Latein, nachmals Nationalrat und Kan-

tonsrat, derselbe, der Keller 1872 im Amt bestätigen und 1876 verabschieden

sollte. Bemerkenswert an diesen Textenist allein, dass vor allem zum Dank

aufgefordert wird, von Gott sehr massvoll, von Busse kaum und im letzten

von Gebet überhaupt nicht mehr gesprochen wird.

So erstaunt es nicht, dass das neue Kollegium der Demokraten dem nun-

mehr einzigen Staatsschreiber, der sich allmählich auf ein erneuertes

Schriftstellerdasein zu besinnen begann, das Mandatschreiben zu guter Letzt

überliess. Sie warenjünger als er und konntenfürdie althergebrachte Bettags-

übung nur noch ein immerstärker abflauendes Interesse aufbringen. Keller

war nun wohlfreier, sich auszudrücken. Im Dokument von 1871 kommt

Gott nur spärlich vor, mit den Floskeln «aufblicken zum Herrn allerVölker

und «demütigen wir uns vor Gotb, sowie zweimal als «die ewige» oder «gött-

liche Weltordnung». Dagegen aber: «Steigen wir hinab in die Grundtiefen

unseres persönlichen Gewissens und schaffen wir uns dort die wahre Heimat,

so werden wir ohne Neid und ohne Furcht auf fremde Grösse und in die

Zukunft blicken können.» Einige Perlen Kellerscher Formulierungskunstsind

noch auszumachen:«in unserm Norden eine glänzende Kaiserkrone wieder

errichtet» als leichte Ironie auf die neue (von ihm ansich begrüsste) Reichs-

gründung: «ächelnde, wenn auch unberufene Stimmen lassen sich hören»

und jene «Grossen und Mächtigen, wenn sie die Wege ihrer Willkür wan-

deln» als leichter Sarkasmus auf die Arroganz der antirepublikanischen Bes-

serwisser und monarchischen Menschenverächter. Der nur durch eidgenössi-

sche Intervention beendete Tonhallekrawall vom 9. bis 12. März 1871 wird
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vorsichtig mit «Szenen der Gewalttat und Rechtsverletzung» umschrieben,

dabei ein gewisses Verständnis für die durch denVolksaufruhr zum Ausbruch

gelangten Ängste vor der Macht des hochstrebenden Deutschen Reichs

bekundet. Dies unterschrieb RegierungspräsidentJohann Kaspar Sieber (1821-

1878), wie Keller ein alter Freischärler von 1845 und Ustermer von 1860, der

ihm wohlgesinnte Erziehungsdirektor — derselbe, der am 17. Juli 1869 die

Philosophische Fakultät der Universität Zürich ersucht hatte, dem vom poli-

tischen Umschwung im vergangenen Mai etwas gefährdeten Staatsschreiber

die Würde des Doctor honoris causa zu verleihen, und «dem Kämpfer für

Wahrheit und geistige Bildung» zwei Tage danach, an seinem so. Geburtstag,

das entsprechende regierungsrätliche Dankschreiben in der Tonhalle (der

alten, 1895 abgebrochenenaufdem heutigen Sechseläutenplatz) feierlich über-

reichthatte.

Dasletzte, eine Jahrhundertealte Tradition beschliessende Bettagsmandat

von 1872 steht im Zeichen desVölkerfriedens, es «erntet der Landmann den

Segen der Scholle». Aber wir hören die eherne Inschrift: «Nur ein leben-

diges Volk macht lebensfähige Gesetze.» Das bezog sich auf zwei nach

regierungsrätlicher (und auch Kellers) Ansicht unglücklich ausgegangene

Volksabstimmungen. Am 14. April war das weit vorausschauende, vom Kan-

tonsrat einstimmig zur Annahme empfohlene Unterrichtsgesetz, Siebers

Hauptwerk, in einer Referendumsabstimmung deutlich verworfen worden.

Am 12. Mai war die zentralistische Totalrevision der Bundesverfassung, von

Zürich angenommen,vor allem am Ständemehr gescheitert (sie sollte 1874

im zweiten, föderalistisch entgegenkommenden Anlauf mit starkem Mehr

angenommen werden). Das vom Finanzdirektor Gottlieb Ziegler unterzeich-

nete Dokument gab daher den Schulmännern vieldeutig zu bedenken,dass

sie «mit wachsender Liebe» weiter wirken und «das Kleinste mit der grössten

Treue verwalten» mögen — ein Wink,der nicht nur vom damaligen Scher-

benhaufen her verständlich, sondern zeitlos gültig ist. Vor allem in diesem

letzten Mandat, das Carl Helbling 1947 nicht zu Rechtals «das unpersönlichste»

von Keller bezeichnet hat, gibt er von amtlich hoher Warte, als ein Redner

vor dem Volk, mit leuchtenden Worten zu verstehen, was ein «lebendiges

Volk»sei, das «instiller Selbstprüfung» duldsam und gerechtist, dadurch «vor

leidenschaftlicher Selbstzerstörung bewahrt»bleibt, weil in der Gemeinschaft

auch von den Ärmsten «die bittere Missgunstfern gehalten» wird. Under tut

dies, indem er nur kurz am Schluss den Dank und die Reueanspricht und an
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Stelle des Gebets «des festen Vertrauens auf verdiente Hülfe» gedenkt, und

sich dabei jeglichem Pathos, dem die Staatsmänner obliegen,sei es hohl oder

nicht, entzieht.

Die Keller-Forschung macht um die Bettagsmandate einen Bogen. Sie

hat sich in der Tat wenig damit befasst. Es wird gewöhnlich der Entwurfvon

1862 mit seinen markanten Sätzen als authentische Manifestation des Dich-

ters zitiert, wobei man vergisst, dass zu Kellers Lebzeiten kein Zeitgenosse

das Lehrstück im Amtsstil je gelesen hat (Eduard Ziegler ausgenommen).Vor

allem sollte man die vier gedruckten Kundmachungenseiner Feder in den

Kontext der übrigen, immer von höchster Warte erlassenen acht Bettags-

mandate der Zeit von 1861 bis 1872 stellen. Eine subtile Untersuchung müsste

herausarbeiten, was dann in Kellers Diktion Ausdrucksform aus dem Innern

des Dichters, was Konzession an die Erwartungshaltung des Publikums war,

und man würdefeststellen, wie Keller im Lauf der Lebens- und Amtsjahre,

das Treiben der Mitbürger betrachtend, seinen Blick immer besorgter vom

Hellen ins Düstere wendet.

Solangedas nicht geleistetist, bleibt unserVerständnis von Kellers Bettags-

mandaten unschlüssig und gespalten. Der Essayist Adolfvon Grolman (1888-

1973) betrachtet 1946 diese «Gebilde, die ihm nachWesen und Aufgabe fremd

sind und unlieb», trotzdem als «wichtige Quellen zur Erkenntnis seines in-

nersten Lebens». Der Winterthurer Pfarrer Werner Zollinger-Wells (1900-

1968) hat 1954 ihre «religiöse Haltung», welche «der echte Zwinglianer

Keller hier offenbart, gewiss zu wörtlich aufgefasst, wogegen für den Germa-

nisten Klaus Jeziorkowski 1974 «der Atheist Keller (der er gewiss nicht war)

«hier seine Staatsphilosophie, seine politische Moral, seine Gedanken zu

einer Bürgerethik», sehrVieles und Schweresniedergelegt haben soll, ja ihm

scheint, dass der Bürger damals «bei der gewöhnlich guten Akustik der Kir-

chen das Zähneknirschen von den Kanzeln herunter mitgehört haben» könnte.

Esbestehtallerdings über das Echo der letzten Bettagsmandate im umrisse-

nenJahrzehnt keinerlei Gewissheit, weshalb der Historiker Peter Stadler 1988

auch berechtigten Zweifel anmeldet: «Wir lassen offen, wieviele Zürcher oder

Zürcherinnen diese Bekanntmachungen mitihren trotz schlichter Sprache

nicht immer ganz einfachen Gedankengängen wirklich gelesen oder gar re-

zipiert haben.» Dennoch,gleich im folgenden Satz, sucht Stadler für uns zu

retten, was für Kellers Zeitgenossen zum Fenster hinaus gesprochen wurde

und womöglich ungehört verhallte, ob die Bürger nun Kirchgänger oder
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nicht kirchlich gesinnte waren: «Als Wegmarkenpolitischer wie gesellschaft-

licher Bewusstheit bewahren sie überzeitlichen Rang.»

Man vergegenwärtige sich: Von 1862 bis 1872, im Jahrzehnt des politi-

schen Aufbruchs zu demokratischeren Strukturen, das der Gründerzeit vor-

ausging, ergriff der Zürcher Staatsschreiber sporadisch die Gelegenheit, als

eine ArtVolkserzieher aufzutreten. Er befand sich dabeiin jener «Stellung zur

Heimat», für die Conrad Ferdinand Meyerin seinen Erinnerungen an Gottfried

Keller 1890 den gewichtigen, von der deutschen Klassik im Sinn einer über-

geordneten Instanz verwendeten Begriff «Schutzgeist» einsetzte: «Er sorgte,

lehrte, predigte, warnte, schmollte, strafte väterlich und sah überall zu dem,

was er für rechthielt.» Das bezog sich auf seine Gespräche mit dem pessimi-

stischen alten Keller in den Achtzigerjahren, zur Zeit des Martin Salander,

gilt aber mutatis mutandis auch für die Bettagsmandate, in denen der «Schutz-

geist» sein Augenmass erprobte.Wenn man aber diesem zu einem Denkmal

verhelfen müsste, wäre auf den schlichten, 1921 von der Schweizerischen

Vereinigung für Heimatschutzgesetzten Denkstein aufder Burgstelle Manegg

oberhalb Leimbach hinzuweisen, der das von Meyer auf Keller gemünzte

Wort mit dem Bildsymbol einer Eiche verbindet. Im Waldgrün verborgen,

steht es da, wo einstmals Waffen klirrten,für «die Redlichkeit der Denkart»,

welche das Mandat von 1863 als jenen Geist unsererVorfahren angesprochen

hat, «der den Frieden selbst im Herzen trägb..

Bruno Weber

Zur Textgestalt

Der 1893 veröffentlichte Entwurf zum Bettagsmandat von 1862 und die

gedruckten Texte von 1863, 1867, 1871 und 1872 sind nach der Frankfurter

Ausgabe der Sämtlichen Werke Gottfried Kellers im Deutschen Klassiker

Verlag, Band 7 von 1996, reproduziert. Diese Textgestalt wurde einerseits mit

dem Autograph von 1862 im Nachlass des Dichters (Zentralbibliothek Zü-

rich: Ms. GK 44), anderseits mit den Erstdrucken im Amtsblatt des Kantons

Zürich für die Jahre 1863, 1867, 1871 und 1872 verglichen. Die dort partiell

fettgedruckte Überschrift erscheint hier in Gross- und Kleinschrift, dort

Gesperrtes hier kursiv. Insgesamt präsentiert sich der Text orthographisch,

wie 1996(S. 702) erläutert, «behutsam modernisiert»: gedoppelte Buchstaben

(aa, mm,ss) sind vereinfacht, th im Anlaut, Auslaut und intern (wie nöthig)
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sowie dt (wie todt) zu t korrigiert, Scenen zu Szenen geändert. Im Fall des

Manuskripts von 1862 werden gegenüber dem Druck von 1996 zweiVerbes-

serungen geboten. In der Überschrift ist der dort getilgte Sonntag wieder

eingefügt und im vierten Abschnitt sobald (im Autograph das eine Mal, weil

vom Zeilenende getrennt, in zwei Worten, das andere Mal als Konjunktiv

richtig) beidemal zusammengeschrieben.
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